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Di1e Dılemmata des Wohlfahrtsstaats

Das Wiıchtigste, W as ber den Wohltahrtsstaat wI1ssen o1Dt, 1ST dies da{fß eın
umfassendes, kohärentes Wıssen über den Wohltahrtsstaat nıcht 1Dt; da 6C

unendlich schwier1g@, Ja utopisch erscheınt, e1in solches Wıssen erarbeıten; da{ß CS

1aber auch nıcht gewollt 1St weder gesamtgesellschaftlıch och politisch. W/as tür
eın Wıderspruch: ine Gesellschaft, die sehr auf die Wissenschaft vertraut, die
sechr autf Rationalıtät eingeschworen ist; wıll das tür CLWAS, W as ıhr wichtig 1St W1€e
der Wohlfahrtsstaat, nıcht gelten lassen. Man hat sıch iın seiınem Behagen
Wohlfahrtsstaat ebenso eingerichtet Ww1e€e 1ın seinem Unbehagen ıhm Und INa

hat CS nıcht SCIN, durch die Ansprüche methodischer, systematischer Erkenntnıis
gestort werden.

Dıie rage nach der Rationalıtät des Wohltahrtsstaats

Gewilß o1bt viel wıissenschaftlich Erforschtes, Geschriebenes und Gesagtes auch
ZUu Wohlfahrtsstaat. ber die Arbeiten der Wissenschaft haben doch ımmer LLUT

Fragmentarisches un!: Speziftisches, zumelst MmMI1t vielen Vorbehalten, jedenftalls mMI1t
belıebig offenen Flanken hervorgebracht. Ist das MmMI1t dem ygrunen olz der
Wiıssenschaft, 1St s auf se1ne Weıse mıt der Praxıs nıcht anders. S1e hat ıhr Wıssen
ber die Wirklichkeit und ıhre Kunstregeln, die Wıirklichkeit beeinflussen. ber
auch ıhr Wıssen 1St punktuell, selektiv, essayıstisch, W1€ auch ımmer begrenzt.
Schon der Versuch, durch übergreitende kompetente Diskussion die Annäherung

yültige Betunde un!: Urteile erlernen, tehlt
Man vergleiche ertw4a die Potentiale der wirtschaftspolitischen Diskussion mI1t

denen der Sozı1alpolitik. Auf der Seite der Wırtschaftspolitik: iıne breıt ausgebau-
unıversıtäre Wissenschaft und die Expertise der Unternehmen und Verbände STE-

hen einem hochrangıgen integrierenden System aus Bundesbank, Sachverständi-
yCNraL YAUUG Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, den 3 9 S
ten „tührenden“ Wirtschaftsforschungsinstituten und einem wıissenschaftlichen
Beırat beım Bundesminıisteriıum tür Wirtschaft gegenüber. Auf der Selite der
Soz1alpolitik: eıne spärliche unıversıtiare Wissenschaftt, die Fachhochschulen, VGT=

einzelte Forschungsinstitute, die sehr ungleiche Experüse der Verbände, keıne e1IN-
zıge Institution VO Kang UunN zugleich allgemeınem Auftrag. Dieses Szenarıo mMuUu
als Beispiel 1er enugen.

Was dennoch entstand, W alr eıne spezıfische Kultur begrenzter Ratıionalıtät: VO
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Zahlenwerken und Regierungsberichten, VO Analysen und Empfehlungen, VO

Aufsätzen, Monographıen und Lehrbüchern. Typisch VOTr allem die Sammelwerke,
die Gemeinsamkeiten des 5ystems und des Ertrags herumkommen. Mıt dieser
begrenzten Rationalität machte die Diskussion ber den Wohltahrtsstaat ıhren
Frieden mi1t dem Rationalıtätsanspruch der eıt Das vitale Gebrodel VO

Vorurteilen un! Urteılen, VO Getühlen un: Meınungen ber den Wohltahrtsstaat
1St mıt dieser begrenzten Rationalıtät durchaus vereinbar. S1e fügt sıch gul 1n die
Dominanz der Interessen un: der Leıitbilder der einzelnen un: der Gruppen eın
Se1 CS, da{fß die JIräger dieser Interessen un: Leıitbilder redlich oder realıstisch
sınd, das Rıchtige, das Mögliche, das Sınnvolle nachzufragen. Sel CS da{fß S1€e
geschickt sınd, einzusetzen, W asSs ıhren Zielen dient, un beiselite schie-
ben, W as S1e 1n Frage stellt.

iıne gesamthafte Rationalıtät des Wohlfahrtsstaats 1aber wırd nıcht vermıiıft.
Nıcht 1LL1UT deshalb, weıl S1e die Autonomıie der Interessen un Leıitbilder beschrän-
ken könnte. Neın, auch A4US eiınem viel unschuldigeren Grund, der aller Absıcht
leicht macht, sıch dahinter verbergen. Die Idee gesamthafter Rationalıtät 1St mMI1t
Selbstverständlichkeiten schon besetzt. Der Wohltfahrtsstaat 1St unls zugewachsen
als CLWAS, W as sıch aus sıch heraus versteht: aUuUs seıiner veschichtlichen Entwicklung;
AUS Normen, die ıhm W1€ die „Gerechtigkeit“ vorausliegen; schliefßlich ARN dem
verfassungsstaatlıchen Konzept des soz1alen und demokratischen Rechts- un
Bundesstaats.

In der Tat sınd das wesentliche Zugänge, den Wohltahrtsstaat verstehen.
ber S1e erübrigen nıcht die Frage ach der eigenen Rationalıtät des Wohl-
tahrtsstaats. Und S1e beantworten S1€e nıcht. Im Gegenteıl: Diese Zugänge werten
selbst wieder die rage ach der Rationalıität des Wohltahrtsstaats auf Di1e 7Zweıtel

rechten Weg des Wohltfahrtsstaats, die Gefahren, dıe 1m Wohltahrtsstaat DE
hen werden, und dıe Gefahren, dıe ıh bedrohen, sınd viel orofß, als da{f CS damıt
se1ın Bewenden haben dürtte.

Zwischenbemerkung
Damıt 1STt der weıtere Weg der Überlegungen vorgezeichnet. /uerst sınd das hısto-
rische, das normatıve un das verfassungsstaatliche Konzept des Wohlfahrtsstaats

begehen. Und dann 1ST tragen, W as geschehen kann, dıe Rationalıtät des
Wohlfahrtsstaats ber S1€E hinauszutühren.

Ehe WIr unls dem zuwenden, 1St eine Zwischenbemerkung angebracht. S1e betrifft
eıne terminologische Frage. Ich rede VO »») Wohlfahrtsstaat“. Nur 1m /Zusammen-
hang mi1t dem verfassungsstaatlichen Konzept rede ıch auch VO Sozialstadt.
Was bedeutet das? Dazu 1Ur Weniges: Das Verhältnis der beiden Ausdrücke
einander schwankte iın der Geschichte selbst och 1n der Geschichte der
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Bundesrepublık. Heute annn BESaAQL werden, da{ß S1Ee 1im wesentlichen dasselbe
bedeuten. In den Zusammenhängen treilich bestehen Unterschiede. „ Wohl:
tfahrtsstaat“ 1St der vorrechtliche, politische, auch der internationale Ausdruck die
Eiındeutschung des „welfare state“. „Sozıialstaat“ 1St der normatıve, verfassungs-
tauglıche, deshalb auch eher natıonale Ausdruck. Er 1st eın Gewächs des deutschen
Sprachraums. ber 1St das Spiel der Interpretationen zwischen beiden
Ausdrücken heute 1LL1UT wen1g weıter als die Vieltalt der Interpretationen eınes jeden
VO ihnen.

Die bestimmende und iırrıtierende Bedeutung der historischen Entwicklung

Fragen WIr 1U also ach dem hıstorischen Wesen des Wohltahrtsstaats. Als der
Wohltahrtsstaat 1n EKSTeN Spuren VO spaten 18 Jahrhundert 1n die
Geschichte eıntrat, W ar ST mıtnıchten eın apriorisches Konzept. Vielleicht in e1IN-
zelnen Köpfen. ber nıcht als eın reelles politisches Potential. YsSt nachdem die
Armenfrage durch die Fürsorgegesetzgebung eıne Antwort gefunden hatte,
nachdem die Arbeıiterfrage durch dıe Antänge des Arbeiterschutzes und AVAQIB allem
dann, 1n der eıt Bısmarcks, durch die Sozıialversicherung ıhrerseıits nachhal-
tıge Antworten tand, wurde spürbar, da{fß dieser Staat eine GE Qualität gefunden
hatte. Und das Bıld Jjener Anfänge verband sıch MI1t dieser „ sozialen“ Qualität des
Staalts.

Zugleich wurde das (7zesetz seiner zyeıteren Entwicklung sıchtbar. Die Realıtäten,
die entstanden WAarcCll, bıldeten eine HEWE Landschaft; un die Politik hatte sıch
darın zurechtzutinden. Es begann, W a5S I11Lall spater als Pfadabhängigkeit bezeichnen
sollte. Das Gewordene lıeferte wichtige Muster tür das,; W as da och werden soll-

ber auch Kritik konnte sıch 11UT verwirklichen, ındem sS1e ber das Gewordene
hınaus voranschrıtt. [)as Gewordene selbst aber erschıen VO Antang ebenso
unwiıderruflich W1€ die HEeiTeE Qualität des Staats selbst. Die „soz1ale Errungen-
schaft“ wurde eınem Beharrungstitel VO oröfßter Wirkmächtigkeit. Dieses
Entwicklungsgesetz blieb dem Wohltahrtsstaat wesentlıch. Er 1St standıg -
WCBS, sıch weıter entfalten: se1 CS AI der Konsequenz der verwirklichten
Ansätze heraus:; S] aus der kritischen Sıcht alternatıver Ansätze. Und weıgert
sıch, seıne zurückliegenden „Errungenschaften“ 1n rage stellen. So geschieht
die Entfaltung des Wohltahrtsstaats fast eın Jahrhundert lang durch die
Verbesserung, Ausweıtung und Erganzung der bestehenden Losungen.

In der Sache jenen Antängen CHNSC Grenzen ebenso wesentlich W1€e selbst-
verständlich: Es Zing Ausnahmen. Die. Gruppen, denen der Wohltahrtsstaat
half, Benachteıligte. Die Leıistungen, die gewährte, orlentierten sıch
der Subnormalıtät: als Hılfe 1n der Subnormalıtät oder als Schutz VOL der
Subnormalıität. Vom Ersten Weltkrieg wurden EUu«C‘ Themen aufgegriffen: Opfer
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des Krıeges; Mıeter und Pächter: Jugendliche, Multter us ber der Wohlfahrts-
STAaalt blieb be] dem (seset7z seiıner Anfänge: Er blieb Ausnahme. Die elit ach 945
relatıvierte diese Ansätze. ANVARTE W ar die Not oroßß. Viele Gc Gruppen aTeCMN

betrotten. ber die Not War auch allgemeın. Und dıe MEU betrotffenen Gruppen
und die Nöte verlieten JUCI durch alle herkömmlichen Schichtungen der
Gesellschaft.

In der Bundesrepublık weıtete sıch die Fortschreibung der alten Ansätze des
Wohltfahrtsstaats einem Prozefß der Vervollkommnung. Immer LECUEC soz1ale
Lagen wurden so7z71al abgesichert: V der Ausbildungsiörderung bıs Z

Lohnaustall beım Konkurs. Immer HE Personengruppen wurden In den Schutz
einbezogen: VO den Landwirten bıs den Künstlern. Immer mehr Leistungen
wurden verbessert: Soz1ialhilte un Arbeıitsförderung, Lohnfortzahlung 1mM
Krankheitsfall und Versorgungsbezüge. Zugleich aber wuchs die allgemeine
Bereıtschaft, VO Wohltfahrtsstaat nehmen, W as 111a VO ıhm bekommen annn
Indem ımmer allgemeiner wurde, löste sıch der Wohltahrtsstaat auch aus sSEe1-
1IGE Biındung d die Subnormalıtät: die Hıltfe die Subnormalıität. Er kulti-
vierte die Normualıtärt. Die Politik brachte ©S auf den Punkt der spate Konrad
Adenauer und Ludwig Erhard miı1t der Parole des „Wohlstands für alle“, Wılly
Brandt miı1t dem Ruf ach „Mehr Lebensqualıität“. Zugleich tiel der Wohltahrtsstaat
der Versuchung des Möglıchen anheım. Von den 550er bıs 1in dıe 700er Jahre vollzog
sıch dıe Weıiterentwicklung des Wohltahrtsstaats parallel Z Entstehung eiınes hı-
storisch vorbıildlosen Massenwohlstands. Die gyegebenen Verhältnisse wurden
mı1t dem Wohlfahrtsstaat ıdentifiziert. Das Ist des Massenwohlstands oing 1ın das
Soll des Wohltfahrtsstaats eın er Wohlftfahrtsstaat wurde ZU (3aranten der
Fortdauer des Wohlstandes.

Die nOormMAatıve Leitfunktion, die das historische Bıld des Wohltahrtsstaats VOI-

dem gehabt hatte, gerlet 1n Schwierigkeıten. Wiährend die ursprüngliche
Orıentierung den benachteiligten Gruppen und der Abwehr VO Subnorma-
lıtät unvermındert 1n AnspruchSwurde, den Wohltahrtsstaat leg1-
tımıeren, wurde die dorge seıne immer weiıtere Erstreckung und eıne ımmer
komtortablere Normalıtät Z B1 alltäglıchen Muster seıner Ausgestaltung. Auf
ExXxtTreMe Wei1se vollzog sıch diese Entwicklung hınsıchtlich der sozıalen Lage d€7'
Arbeitnehmer Das Wırtschaftswachstum un die spezıfischen Bedingungen eıner
sıch L1ICU industrıialiısıerenden Arbeıitswelt ıhren Interessen gunstıg. Der
Faktor Arbeit hatte Sanz besondere Chancen, se1ıne Lage verbessern. Und der
Faktor Kapiıtal hatte Grund un: Spielraum, ıhm entgegenzukommen. Was
erreicht wurde, wurde AD Ma{fistabh für die Ansprüche der Arbeitnehmer den
Wohlfahrtsstaat. Und während dem rund ach die Dringlichkeıit der alten
„ Arbeiteritage? selbstverständlıich blıeb, wurden der öhe ach die politischen
un:! wirtschaftlichen Erfolge VO gestern Jeweıils dem Standard, den der
Wohltahrtsstaat INOTSCH übertretfen sollte.
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Krise des Wohlfahrtsstaats?

Da{fß das historische Bıld des Wohltahrtsstaats damıt widersprüchlich und also
undeutlich wurde, blieb unauffallıg, solange die Möglıchkeıiten des Wohlftahrts-
STAAtSs entsprechend wuchsen. YSt 1in den trühen 700er Jahren äanderte sıch das
Einerseıts wuchsen mıt dem politischen Autbruch der eıt die Projekte, den
Wohltahrtsstaat voranzutreıben, heftiger und dıvergenter als vordem. Anderseıts
wurde das wirtschaftliche Wachstum brüchig. Beides 1eß die Notwendigkeıt, ZW1-
schen rivalısıerenden Zielen entscheıden, häufıiger werden. Die Entwicklung des
Wohltahrtsstaats verlor den Anscheıin der Selbstverständlichkeıt, den S1E vorher
gehabt hatte. Die ede VO  e der „Krıse des Wohlfahrtsstaats“ begann.

Ihre Anlässe mehrten sıch rasch. uch andere Voraussetzungen, welche dıe
zurückliegende eıt als gegeben unterstellt hatte, wurden 1U Z Problem. Diese
Probleme schwerer, als unübersehbar WAal, da{fß der Wohltfahrtsstaat
S1E MmMI1t herbeigeführt hatte.

Die Arbeitswelt wandelte sıch Entgegen eiınem ErsSteNHn Anschein W alr das nıcht
LLUT eıne Folge der wirtschaftlichen Umstände. Vor allem technısche Entwick-
lungen dazu be1 Die Lage des Faktors Arbeıt, die sıch daraus ergab, hıng
1aber auch davon ab, W as GE den Bedingungen des Wohltahrtsstaats wert W ar

und kostete. Die medizinısche Versorgung wurde besser und teurer. Die
Gesellschaft alterte. er Wohlfahrtsstaat bekam Probleme damıt und mu{flte doch
die Entwicklung unentrinnbar weıter OÖrdern. Die famılıären Lebensmuster Üınder-
ten sıch. (GGanz allgemeın yehörte die Individualisierung der Gesellschaft den
Phänomenen, die der Wohlfahrtsstaat ermöglicht hatte, während S1C zugleich Jjene
regelhaften Verhältnisse auflösten, auf denen autbaute.

Je alter der Wohlfahrtsstaat wurde, desto mehr wuchsen seıne Probleme auch aUus$s

ıhm selbst heraus. Am Ende wurde die elementare Formel unsicher, die dem
Wohlftfahrtsstaat selt seınen Anfangen ungeschrıeben zugrunde lag dafß eın jeder
(noch nıcht alte oder durch Famıilienarbeıt yebundene) Erwachsene die Möglichkeıit
hat un auch die Verantwortung tragt, durch Arbeıt Finkommen verdienen un:
damıt seıne Bedarte und die Bedarte se1nes Unterhaltsverbands decken.

Es W arlr und 1St der Auftrag des Wohlfahrtsstaats, den Gefährdungen ENISCSCNZU-
wiıirken un die Defizıte vOorZusOrg«ch, die sıch 1m Vollzug dieser Formel
ergeben können. Damıuıt schuf ET aber auch Spielräume, die als Freiheit VO der
Formel verstanden, jedenfalls 1aber 1n Anspruch wurden. [)as rührt
das Fundament des 5Systems.

Se1lit den 900er Jahren schließlich steht der Wohlfahrtsstaat VOTI eiınem Schub
Probleme: die deutsche Vereinigung, die europäische Integration und die

Globalisierung. Die Komplexıtät dieser £undamentalen Prozesse und die Kom-

plexıtät dessen, W as s1e tür den deutschen Wohlfahrtsstaat bedeuten, entzieht sıch
jeder knappen Skizze.
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B el der deutschen Vereinigung oscht den Übergang einem so7z1alısti-
schen Staat ZU einem treiheitlichen Wohltahrtsstaat Ml 1l den Ahnlichkeiten und
Unähnlichkeiten der beıiden 5Systeme, Jie rechte Überleitung der einen 11
die andere Ordnung, aber auch die gyespaltene Erinnerung 88 dıe Geschichte.
Und e ocht dıe tiefgreitenden so7z1alen Unterschiede zwischen denen, dıe 1n der
Zeıt der Trennung hıer oder dort gelebt haben, 211C och die Unterschiede
7zwischen denen, die heute 1 „ Westen“” und denen, die heute 1 „Osten“ leben

In Europa geht G5 die Begegnung 15 (oder bald mehr) verschiedenen
Wohltahrtsstaaten, umm die Bewältigung all der Veränderungen, die der gemeInsamMe
Markt dem deutschen Wohltahrtsstaat abverlangt, u  = die Veränderungen, dıie S

braucht, un die natıonalen Wohltahrtsstaaten mıteinander verknüpfen, und ULn

dıe gemeınsamen Regelungen und Politiken, welche die verschiedenen Wohl-
tahrtsstaaten autf die Eıinheıt Europas hın tortschreiben sollen. Darüber hınaus VT1 -

steht sıch die Gemeininschaft auch insotern als eın „europäıischer Wohltahrtsstaat“,
als s$1e die Wohlstandsunterschiede zwıschen den Miıtgliedstaaten und ıhren
Regionen auszugleichen sucht.

Be1 der Globalisierung geht prıimär Entgrenzungen: Entgrenzungen des
Kapıitals, der Arbeıt, des Wettbewerbs. Di1e natıonalen Wohltahrtsstaaten werden
hineingezogen 1n eınen weltweıten Systemwettbewerb. Zugleich stehen S1Ee VOTL der
Herausforderung, ıhre Werte ın einer Weltsozialordnung international verwirk-
lıchen.

Dafd 1€e$ eın vollständiges Biıld der Sıtuation ST brauche ıch nıcht betonen.
Das Ausma{ß Innovatıon, das ertorderlich ist;, 1St gleichwohl evıdent. Zugleich
leuchtet e1ın, da{fß das hıstorısche Gesetz, nach dem sıch die Zukunft des
Wohltfahrtsstaats aus seiner Vergangenheit entwickelt, 1er eiıner Entwicklungs-
falle werden droht Es geht darum, das Zukunftstähige un Zukunfts-
notwendige des Wohltahrtsstaats A4aUsSs dem historisch Gewordenen herauszufinden

das Wesentliche VO Unwesentlichen unterscheiden.
Dahıiınter aber drängt weıter das alte Entwicklungsgesetz ZAHT: Geltung, das,; W1e€e

immer C555 sıch auch gewandelt hatte, Wachstum bedeutet hatte quantıtatıves
un: qualitatives Wachstum. Und ann das Arsenal der Bilder: Fur das
Zukunftsfähige un Zukunftsnotwendige, für das Wesentliche streıten keıine Bılder.
Die wirkkräftigen Biılder der Vergangenheit aber retlektieren die unterschied-
lıchsten Zeıiten und Erinnerungen, aber auch die wiıdersprüchlıchsten Wünsche
eiınen „besseren“ Wohlfahrtsstaat. Um alles Bestehende verdichtet sıch der
Widerstand. Was ımmer iSt, wırd MIt dem Aufschre!i pCHCN „soz1ale Demontage”
und BCHCH „Sozialabbau“ verteidigt. Dı1e Geschichte des Wohltfahrtsstaats hat Ln

nıcht aufgehört, eine Quelle der Orientierung vAr Sse1IN. Wıe sollte das Wesentliche
und Zukunftstähige des Wohltahrtsstaats erkannt werden, WEeNN nıcht AaUS seiıner
Geschichte. Zugleich aber hat sıch diese Geschichte 1n eın Potential der Irrıtation
verkehrt.
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Jas Bemühen Wıssen, Verstehen und rationales Bewerten ISst den hier ok17-
zierten Weg des Wohltahrtsstaats durchaus Mmıtgegangen,. Aber die Ungleichheiten,
inıt denen sıch dAas Problem ZU Problem, Diszıplin Z Diszıplın,
Institution 7A0 Institution vollzogen hat, blieben beträchtlich.

1ssen un Rationalität wurden auf cschr spezifische Weise verkürzt: durch die
Vorliebe tür Aufwandszıiffern und die Vernachlässigung Wirkungsanalysen;
durch die Vorliebe für Leistungssysteme un die Vernachlässigung der Belastungen
durch Beıiträge un Steuern; durch die unüberbrückte Dıstanz zwıschen ökonom1-
scher und nıchtökonomuischer Betrachtung; VO  Z allem aber durch die wahre
Negatıon allen Saldendenkens, allen Bilanzierens des Gebens und Nehmens
des Wohltahrtsstaats. Wer be‘ diesem Wohlfahrtsstaat wiırklıich gewınnt oder NVCI-

liert und auf welchem Weg, wiıll nıemand wI1ssen. Der Verteilungskampf richtet
sıch auf die Leistungen. Ihr „Preıis“ interessiert nıcht interessiert jedenfalls
ungleich wenı1ger, selbst WE INa  - ıh selbst bezahlen mMu Allgemeineres
Nachdenken hatte eine xrofße elıt 1n den 5Qer; vereinzelt noch 1n den 600er Jahren.
Politik, Gesellschaft und Wıissenschaftt singen ımmer mehr darüber hınweg. [)ann
verkleidete CS sıch 1n den Dıiagnosen der „ Krise-: Meutzutage tindet sıch eher
unfer dem Titel des „Umbaus des Soz1ialstaats“ ber die Nagelprobe eines ebenso
umtassenden W1e€e kohärenten, theoretischen UuUN praktıschen Konzepts tindet sıch
nıcht.

Die normatıve Anleitung un Irrıtation

Nun wurde treilich die Entwicklung des Wohltahrtsstaats se1t jeher VO Normen
angeleıtet, getrieben undb die mMIt orofßser Autorität verpflichten. Allem
VOTaus lıegt, Prinzıp un Sehnsucht zugleıch, die „Gerechtigkeit“. Damıt das Wort
SOZ1Al: den Sınn bekommen konnte, den 65 bekam, mufste ZUEGFST ach der
Gerechtigkeit gefragt worden se1n. Im Lauf der elıt hat sıch „Solidarıtät“ hınzu-
vesellt. In Jüngerer elıt siınd „Subsıdiarıtät“ und „soz1ale Sıcherheıit“, 1n allerJüng-
ster elt auch „ Teilhabe“ hinzugekommen. In der .ar Wenn WIr den Wohl-
tfahrtsstaat nıcht den Anspruch der Gerechtigkeıt, der Solidarıtät und der
Teıilhabe stellen könnten, WIr den Wohltahrtsstaat nıcht nach Mafsgabe der
Subsidiarıität gestaltet wülftten, WenNn WIr schliefßlich nıcht dürften, dieser
Wohlfahrtsstaat gewähre auch soz1ale Sicherheıit, S wüften WIT, da{ß das der rech-
Te Wohltahrtsstaat nıcht se1n kann

(3anz offensichtlich helten alle diese Begriffe, den Wohltahrtsstaat besser ZUu

verstehen. Jeder dieser Begriffe kann helten, da die Verwirklichung des Wohl-
tahrtsstaats e1n ausgeglichenes („anzes erg1bt. SO wırd dem Begritf der „ SOZ14-
len Gerechtigkeit“, MT dem eLIWA das Bundesverfassungsgericht den Auftrag des
Soz1ialstaats ZCINC benennt, wohl erwartet, da die philosophische Kultur, die dem
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Wort „Gerechtigkeıit“ se1lt dem Altertum zute1l geworden 1ISt, der Vergewisserung
dienen kann So wırd ohl VO dem Begrıiff der „Solidarıtät“ ANSCHOMMEN, da{fß
der ede VO Soz1alen nıcht 1Ur VO der Wärme der „Nächstenliebe“ oder

VO Pathos der „Brüderlichkeit“ erhält, sondern auch dıe Muster mensch-
lıcher Gemeihnnsamkeıt 1n Erinnerung ÜFE 1n denen sıch Solidarıität immer wıeder
ausgedrückt hat „ Subsidiarıtät“ bringt 1n den Wohltahrtsstaat die Werte e1ın, die 1n
der Selbstverantwortung des einzelnen, 1n der Privatsphäre menschlicher
Gemeinschaften, un 1m freien Spiel gesellschaftlicher Kräftte TT Geltung kom-
IN  = „Sıcherheit“ schliefßlich 1STt eıner der altesten Menschheitsträume und e1ines
der altesten Versprechen der Herrschenden. „Sozı1ale Sıcherheit“ tragt beides ın den
Wohlfahrtsstaat hıneın.

ber diese Begriffe sınd otfen un vieldeutig. Keıiner erg1ıbt aUsSs sıch heraus seıne
Konkretisierung.

Gerechtigkeit WAal, se1lt über S1C nachgedacht wurde, nNn1ıe L1UT eine Gerechtigkeit,
sondern zumiındest dıie austeilende und die ausgleichende Gerechtigkeit. Immer
wıeder wurden AL Gerechtigkeiten hınzu entdeckt. „ Soziale Gerechtigkeit“ 1ST
1Ur haben, indem Bedarfsgerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit und Besitz-
standsgerechtigkeit eiınem Ausgleich gebracht werden. Dieser Ausgleıich ISt
Auftrag un: Verantwortung, nıemals eın prior1 fertiges, sıch selbst vollziehendes
Programm.

Nıcht wenıger offen und vieldeutig SE der Begrıff der Solıdarıität. Er meınt die
Solidarıtät 1n den Famıilien, Freunden und Nachbarn. Er meınt die Soliıdarıtät
1n Genossenschatten oder Selbsthilfegruppen. Er meınt die Solidarıität der Helter
mıiıt den Hılfsbedürftigen. Und meınt Ende die weıten Strukturen der
Solıdarıtät, W1€ S1e die Soz1alpolitik mıt Sozialversicherungsträgern einrichtet oder
durch die Kommunen, letztlich durch den Staat selbst vermuittelt. So oıbt es kleine
un: große, private und öffentliche, gesellschaftliche und staatliche Soliıdarıtäten.
Komplementär dazu verläuft eıne andere Unterscheidung: zwıischen der horizon-
talen Solidarıtät der Gleichen miI1t den Gleichen und der vertikalen Solidarıität der
Stärkeren mi1t den Schwächeren und aller mı1t den Schwächsten. S1e mü{ßte dem
Wohltahrtsstaat eigentlich besonders nahestehen. och seiıne Praxıs entzieht sıch
ıhr SCIN.

Die Sozlalversicherung D] realisıert eıne komplizierte Mischung: zunächst die
horizontale Solidarıtät der gleichartıg Vorsorgebedürftigen und Vorsorgefähigen
miıteinander, die sıch 1n den Grenzen der Versicherungspflicht und -berechtigung
ausdrückt: sodann die vertikale Solıdarıtät eLIwa der Aktiven miıt den Invalıden,
Alten und Hınterbliebenen oder der Gesunden miıt den Kranken. Wıe problema-
tisch 6S annn aber ist; dıies als Solidarıität der Stärkeren mıt den Schwächeren JE

typısıeren, 1sSt eınes SCHAUCICH Hınsehens wert (So subventionıeren etwa 1n der
Krankenversicherung die Arbeitnehmer, dıe 11UT VO ıhrem Lohn leben, dıie
Arbeitnehmer, die auch andere Einkünfte haben, ohne da{fß daraus Beıtrage zah-
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len waren, WI1EC überhaupt alle Beıitragszahler, die untfer der Beitragsbemessungs-
IENZC verdienen, alle Versicherten subventionieren, die über der Beıitrags-
bemessungsgrenze verdienen.)

ber auch die durch den Staat selbst veranstaltete Solidarıtät 1st 11UTr 1ın geringem
Umfang eine vertikale: dıe Solidarıtät der Allgemeinheit mI1t den Schwächsten, W1€e
S1Ee V.OL allem 1ın der Soz1ialhilte Ausdruck tindet. Mıt der Verallgemeinerung des
Wohltahrtsstaats wurde se1ın Verteilungseftekt immer dıitfuser: wurde die
Umverteilung ımmer mehr ZUur Solidarıität aller mM1t allen auch den Preıs des
Vorteıils der Stärkeren. Einmal mehr zeıgt siCch; dafß 1n der Vieldeutigkeıit dieser
Leitbegriffe auch eın kritischer Auftrag legt.

Ich MUu darauf verzichten, Vergleichbares auch für Teilhabe, Sıcherheit und
Subsidiarıtät emonstrieren. Jle diese Normen sınd wichtig, uUumm den soz1alen
Auftrag des Wohlftahrtsstaats Zanz verstehen un ertüllen. S1e eisten diesen
Dienst ummn mehr, Je ditferenzierter ıhre innere Vieltalt vesehen und 7B Wırkung
yebracht wırd Kraftt des Spannungsverhältnisses 7zwischen ihrer plakatıven
Einfachheit un ıhrer inneren Vieltalt sind diese Normen jedoch auch eın Potential
der Verirrung und der Verwırrung.

Zur Verirrung verführen S1€, iındem S1€e ıhre ınnere Vieltalt der Verengung pre1S-
yeben: ındem etwa nur die Bedarfsgerechtigkeit als „soz1ale Gerechtigkeıt“ akzep-
tiert wırd oder iındem sıch die Inanspruchnahme horizontaler Solidarıtät hınter
dem Anscheıin vertikaler Solidarıtät versteckt.

/7u eiınem Potenti1al der Verwirrung aber geraten S1€, Well die Sinntfülle der
Normen 1L1UT VO eınem weıten Spıel ıhrer Verwirklichung ausgeschöpft werden
kann. SO oibt CS viele Annäherungen eine ‚ gerechter, 1ne „solıdarısche“ us

Gesellschaft, eiınen „gerechten ; eınen „solıdarıschen“ us Stiat, viele Annähe-
ruNgsCnh eın „gerechtes“ Arbeitsrecht, eın „solıdarısches“ Behindertenrecht,
ein Mietrecht, das einschliefßt und nıcht ausschliefßt. Jede dieser Optionen wırd,
verglichen mıt anderen Möglichkeiten, Deftizite der einen oder anderen
„Gerechtigkeit“, der einen oder anderen „Solıdarıtät“, der eınen oder anderen
„ Teilhabe“ aufweisen. Und doch annn eıne jede tür sıch „gerecht“, oder „solıda-
risch“ oder „einschliefßßend‘ se1n. Wer hıer gleich bereıit Ist, jeder Dıifferenz,
hınter jeder Ditferenz eiıne „Gerechtigkeitslücke“ auszumachen, könnte leicht 1n
der Flut der „Gerechtigkeitslücken” ertrinken. ber die soz1alpolitische Diskus-
S10N 1Sst voll VO den Totschlagsargumenten der „Unsoldarıitat , der „Exklusion“
und der „Ungerechtigkeıit“. Welchen Eindruck das macht, hangt sehr viel mehr
davon ab, WCT da W1€ schreıt, als VOIN der Sache

Am Ende 1st der Effekt .  jener Grundwerte des Wohltahrtsstaats nıcht unähnlich
dem der Geschichte: Orıientierung un: Irrıtation lıegen dicht beieinander:; und die
Irrıtation annn die Orıentierung aufzehren.
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Wohltahrtsstaat un polıtisches 5System
Di1e Verantwortung dafür, den Wohlfahrtsstaat Z verwırklichen, tragt das polıtısche
5System. Das Grundgesetz berührt den Zusammenhang, ohne ıhn 7, AB klären. In Art
20 Abs Sagl n „Die Bundesrepublık Deutschland 1st eın demokratischer un:
soz1ialer Bundesstaat.“ Und in Art 28 Abs Satz meınt ( „Di1e verfassungsmä-
{Sıge Ordnung 1n den Ländern mu41 den Grundsätzen des republıkanıschen, demo-
kratıschen und soz1alen Rechtsstaats 11 Sınne dieses Grundgesetzes entsprechen.“

Wır haben uns deshalb daran gewÖhnt, u  STG Verfassungsstaat yleichsam
nebeneinander als eiıne Demokratie, einen Rechtsstaat, eiınen Bundesstaat UunN
eiınen So7z1alstaat 7A6 begreiten. In Wahrheit aber liegt 7zwischen dem Soz1alstaat e1-
nerseılts, der Demokratie, dem Rechtsstaat un dem Bundesstaat anderseıts eın
tieter Graben. Die Begriffe der Demokratıie, des Rechtsstaats und des Bundesstaats
beschreiben eın institutionelles Gefüge AUS Strukturen, Verfahren und Regeln. Der
Soz1alstaat benennt eiınen Auftrag. Erfüllt werden muf{ß dieser Auftrag durch eben
das institutionelle Gefüge des demokratıischen Rechts- und Bundesstaats. Das 1St
nıcht wesentlich anders, der soz1ale Auftrag durch soz1ale Rechte und
Staatszıiele erläutert wiırd.

1ne Reihe VO Landesverfassungen enthalten mehr oder wenıger ausgiebige SO71-
ale Programme. uch S1@e sınd darauf angewıesen, W1LE der demokratische
Rechtsstaat des Landes S1e austührt. Es 1St internatıonal nıcht anders, Nag eiın
soz1ales Staatszıel, INAS CS eıne so7z1ale Verfassungsprogrammatik oder auch 1L1UTr den
ungeschriebenen Wıllen Zzum Wohltahrtsstaat geben. Fuür die Bundesrepublık
das Bundesverfassungsgericht schon 1n einer seiner frühesten Entscheidungen: „Das
Wesentliche Z Verwirklichung des Soz1ialstaatsHans E Zacher  Wohlfahrtsstaat und politisches System  Die Verantwortung dafür, den Wohlfahrtsstaat zu verwirklichen, trägt das politische  System. Das Grundgesetz berührt den Zusammenhang, ohne ihn zu klären. In Art.  20 Abs. 1 sagt es: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und  sozialer Bundesstaat.“ Und in Art. 28 Abs. 1 Satz 1 meint es: „Die verfassungsmä-  ßige Ordnung in den Ländern muß den Grundsätzen des republikanischen, demo-  kratischen und sozialen Rechtsstaats im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen.“  Wir haben uns deshalb daran gewöhnt, unseren Verfassungsstaat — gleichsam  nebeneinander — als eine Demokratie, einen Rechtsstaat, einen Bundesstaat und  einen Sozialstaat zu begreifen. In Wahrheit aber liegt zwischen dem Sozialstaat ei-  nerseits, der Demokratie, dem Rechtsstaat und dem Bundesstaat anderseits ein  tiefer Graben. Die Begriffe der Demokratie, des Rechtsstaats und des Bundesstaats  beschreiben ein institutionelles Gefüge aus Strukturen, Verfahren und Regeln. Der  Sozialstaat benennt einen Auftrag. Erfüllt werden muß dieser Auftrag durch eben  das institutionelle Gefüge des demokratischen Rechts- und Bundesstaats. Das ist  nicht wesentlich anders, wo der soziale Auftrag durch soziale Rechte und  Staatsziele erläutert wird.  Eine Reihe von Landesverfassungen enthalten mehr oder weniger ausgiebige sozi-  ale Programme. Auch sie sind darauf angewiesen, wie der demokratische  Rechtsstaat des Landes sie ausführt. Es ist international nicht anders, mag es ein  soziales Staatsziel, mag es eine soziale Verfassungsprogrammatik oder auch nur den  ungeschriebenen Willen zum Wohlfahrtsstaat geben. Für die Bundesrepublik sagte  das Bundesverfassungsgericht schon in einer seiner frühesten Entscheidungen: „Das  Wesentliche zur Verwirklichung des Sozialstaats ... kann nur der Gesetzgeber tun.“  Der Wohlfahrtsstaat wird so getragen von der Legitimität des demokratischen  Rechts- und Bundesstaats. Er wird bestimmt von dessen Werten. Sie machen ihn  zum freiheitlichen Wohlfahrtsstaat. Er lebt aus den Energien, die in diesen  Systemen zur Geltung kommen, vor allem aus den vitalen Energien der  Demokratie. Das politische System folgt bei der Erfüllung seines sozialen Auftrags  jedoch seinen eigenen Zwangsläufigkeiten. Der Wohlfahrtsstaat ist darauf angewie-  sen, von der Demokratie, dem Rechtsstaat und dem Bundesstaat entfaltet zu wer-  den. Aber Demokratie, Rechtsstaat und Bundesstaat entfalten den Wohlfahrtsstaat  nach ihrer Eigenart — gleichsam: so gut sie können. Das gibt Stärken und  Schwächen.  Am deutlichsten werden diese am Beispiel der Demokratie. Ihr allgemeines und  gleiches Wahlrecht ist die wichtigste Garantie dafür, daß der Staat allen verpflichtet  ist — auch den Benachteiligten. Wohlfahrtsstaat und allgemeines und gleiches  Wahlrecht sind so historisch Hand in Hand gewachsen. Und doch steht die demo-  kratische Politik der Gesellschaft nicht als einer ungeteilten Allgemeinheit gegen-  über. Sie interagiert mit Teilen, mıt Segmenten, mit Mehrheiten und Minderheiten.  372annn 1L1UT der Gesetzgeber tun.

Der Wohlfahrtsstaat wırd VO der Legıtimität des demokratıischen
Rechts- und Bundesstaats. Er wiırd bestimmt VO dessen Werten. S1e machen ıhn
vARE treiheitlichen Wohltahrtsstaat. Er ebt A4aUS den Energıen, die 1n diesen
5Systemen AT Geltung kommen, VOTI allem 4aUS den vıtalen Energıen der
Demokratie. Das politische 5System tolgt be1 der Erfüllung selines soz1alen Auftrags
jedoch seinen eıgenen Zwangsläufigkeiten. Der Wohltahrtsstaat 1STt darauf angewl1e-
SCI,; VOIN der Demokratie, dem Rechtsstaat und dem Bundesstaat enttaltet WCI-

den ber Demokratie, Rechtsstaat und Bundesstaat enttalten den Wohltfahrtsstaat
ach iıhrer KEıgenart gleichsam: gyuLt S1C können. Das o1bt tärken und
Schwächen.

Am deutlichsten werden diese Aalllı Beıispıel der Demokratie. Ihr allgemeınes un
gleiches Wahlrecht 1St die wichtigste (CGarantıe dafür, da{fß der Staat allen verpflichtet
1St auch den Benachteıiligten. Wohltahrtsstaat und allgemeines und oyleiches
Wahlrecht sınd hıstorisch and in and gewachsen. Und doch steht die demo-
kratısche Polıitik der Gesellschaftt nıcht als einer ungeteilten Allgemeinheıt-
ber. Sıe interagıert mıiı1t Teılen, nNıt Segmenten, mMI1t Mehrheiten und Minderheiten.
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Entsprechend korrespondiert demokratische Sozialpolitik miı1t den Prioritäten VON

Teılen des Wahlvolkes 1St S1€E partikular orlentiert.
Das soz1iale Zuteilen oder auch Nicht-Wegnehmen 1Sst das wıirksamste Mittel

1mM Wettbewerb die Wähler. [)as demokratische 5ystem bevorzugt dabe1 die
Interessen, deren Träger eine berechenbare Wählerreaktion auf eine Erfüllung oder
Nichterfüllung erwarte lassen, während CS Interessen, deren Jräger diffus reagle-
rCN, vernachlässıgt. Ausweıtung der Betriebsverfassung und Lohnfortzahlung 1m
Krankheitstall ELIwa stehen 1 Licht dieser Spielregel, Familienarmut, Obdach-
losıgkeıit, Schuldnerberatung, Heimpflege 1n seiınem Schatten. [)as Verhältnis-
wmahlrecht vermehrt die Zahl der Wählerinteressen, auft welche die Politik
Rücksicht nımmt. Das vermehrt auch dıe Chancen spezifischer Belange, S1IC
durchzusetzen, und verstärkt den Vorzug partıkularer Interessen gegenüber allge-
meınen Werten.

Da{fß dıe Diskussion über dıe Alterssicherung UL, als ware die Generationen-
gerechtigkeit als eın Binnenproblem der Rentenversicherung auch 1Ur denkbar un
nıcht ein übergreifendes Problem aller Alterssicherungssysteme (von der
Beamtenversorgung bıs ZUT Sozialhılte) un eiıne Belastung 1Ur der Beitragszahler,
nıcht auch der Steuerzahler (welche eLIW2A die Beamten-, Rıchter-, Soldaten-,
Mınıster- und Abgeordnetenversorgung ebenso tfinanzıeren W1€ den Bundes-
zuschufß tür dıe Rentenversicherung und dıe Altershilte tür die Landwirte ebenso
subventionıeren W1€ die Steuerprivilegien der Beıtrage UN der Leistungen der
Rentenversicherung), 1Sst eıne Schatzkammer VO® Beispielen für die
Zuspitzung demokratischer Sozialpolitik aut eine sıch differenzierende Klientel.
Da die Politik nıcht daran denken Wagt, dıe Sozialversicherung eıner
Grundsıcherung aller Erwerbstätigen umzugestalten, 1St eın anderes Beispıel
dafür.

Das demokratische 5System bevorzugt den Mittelwähler: den Wiäihler 1n der Mıtte
des Wählerspektrums, der die vieltältigsten Möglichkeiten hat, diıe konkurrieren-
den Parteıen 7ABUE Wahrnehmung seıiner Interessen aNZUrFCSCNH. Die Verallge-
meınerung des Wohlfahrtsstaats Wohlstandsstaat tindet darın seınen zentralen
politsystemischen rund

ine besondere Wırkung kommt dem Teittakt der Wahlen Er zerhackt den
Zeitrahmen der Politik. Deshalb sind aktuelle Interessen sehr viel durchsetzungs-
tähıger als langfristige und insbesondere zukünftige. [)as sallı 1111 mehr, als die

bundespolitische Entartung des Bundesrats und eıne entsprechende Verfremdung
der Landtagswahlen den Zeittakt der Bundesdemokratıe Vierjahresrhythmus
des Bundestags autf die Monats- oder Wochenabstände der Landtagswahlen VT -

kürzt haben Die Jüngste Geschichte der Rentenretorm retlektiert den Vorrang der
WÄähler der Jahre 2001 und 2002 VOT den Betrottenen spaterer Jahrzehnte ebenso
eutlich w1e€e die sensible Rücksicht, die diese emınent bundespolitischen
Entscheidungen auf dıe Landtagswahlen haben
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Die Wıirkungsweisen des Rechtsstaats sınd subtiler, die des Bundesstaats hınter-
oründıger., In vielem wırken bundesstaatliche, rechtsstaatliche und demokratische
OrdnungenP 1M Vorrang der zentralen Soz1alpolitik VOT der okalen
un: regionalen; 1mM Vorrang rechtlicher Regelungen und monetarer Leistungen VOT

der Entfaltung VO Dıiensten; 1m Vorrang alles Formellen VOT allem Intormellen.
Miıt andern Worten: Im polıtischen Betrieb bedeutet eın Bundesgesetz mıiıt eın Pdatl
Mark mehr Rente unendlich mehr als die Realisierung soz1aler Dienste 1ın den
Ländern un Kommunen. Die typıischen Schlagseıiten des deutschen Wohl-
tahrtsstaats Verrechtlichtung, Okonomisierung, Monetarısıerung un Professio-
nalısıerung haben 1MmM politischen 5ystem eiıne wesentliche Ursache.

Gleichwohl geht CS nıcht 11UT das verfassungsrechtliche System. Es gyeht auch
un die Strukturen der Gesellschaft, miı1t denen das Verfassungssystem interagıert.
Dıe Gesellschaft organısıert weıthın selbst die Abgleichung, Artikulation un
Durchsetzung ıhrer Wertvorstellungen und Interessen. Dieses 5System tindet gCIaA-
de 1im Wohltahrtsstaat oft eıne Steigerung darın, da{fß diese Organısationen miıt
weıitergehenden Aufgaben betraut und auf besondere Weise ın das politische
5System einbezogen werden. Sıe können dabe!1 W1€ die Gewerkschatten oder die
Arbeitgeberverbände auf der Seıite gyesellschaftlicher Selbstorganısatıon stehen-
bleiben. Sıe können aber auch W1€ die Soz1ialversicherungsträger iınnerhalb der
Staatsorganıisatıon angesiedelt se1n. Aus all dem können sıch unterschiedliche
Mächtigkeıiten ergeben. Da diıese 1n keinem gesicherten Verhältnis S19 so7z1alen
Dringlichkeit der repräsentierten Anlıegen stehen, liegt auf der and Die t_
liıchen Akteure suchen das FEinvernehmen mIt den korporatistischen Akteuren
oder einer Auswahl ıhnen. DDas bestimmt dıe Rıchtung der polıtischen
Entwicklung. Vor allem aber erschwert das, W asSs die Betrottenen und ıhre
Keprasentanten eiınen „soz1alen Rückschritt“ NECMNNECIN Es 1St eıne Sache, mıt den
korporatistischen Kräften LECUEC sozlalpolıtische Lösungen auszuhandeln. Und C5 1St
eıne sehr viel andere, 1n der Regel unmögliche Sache, erreichen, da{fß S1e den
Wıiderruf alter Wohltaten dulden.

Die wichtigsten Konsequenzen dieses Systems des demokratischen W1e€e des
rechtsstaatlichen, des staatlıchen W1€e des vesellschaftlıchen Systems sınd drei
Erstens: der Vorrang partikularer, me1st gruppenbezogener Interessen VOT eiıner
gesamthaften Betrachtung eıner Verwirklichung VO Werten ıhrer selbst und
der Allgemeinheıit willen. /weıtens: der Vorrang „vereinbarter“ Bewertung SOZ71A-
ler Belange VOT der empırischen Ermittlung ihrer Dringlichkeit „vereinbart“ 1mMm
Sınn ıntormeller Übereinstimmung innerhalb e1ınes sıtuationsbedingt varııerenden
Kreıises mafßßgeblicher Meınungsträger Aaus Polıitik und Gesellschaft. Drıiıttens und
immer wieder: der Vorrang des Bestehenden VOTLI dem Künftigen, der Besitzstände
VOT den Notwendigkeiten, der Interessenten VO heute VOTL den Interessenten VO

übermorgen.
Man an die Politik eLIwa des etzten Jahrzehnts daraufhıin analysıeren und fra-
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ZCH, welche Politik welches politische Handeln, VOT allem auch welches politische
Unterlassen sıch anders als nach diesen Regeln erklärt. Dazu eın Kabarettist, der

köstlich tormulierte: „Endlich 1st 1n Berlın los, ohne da{fß sıch tür mich
andert.“ Dai CT damıt „Berlin“ als (z3anzes gemeınnt haben MUu und nıcht 1UTr

eıne Regierung oder eıne Parteı, 1St wohl offenkundıig. Jedenfalls: DAn Vieles VO

dem, W 4S geschehen mufß, 1St nıcht geschehen und geschieht nıcht. [)as Risıko lıegt
nıcht L1UT beım Sozialstaat, sondern auch beim Verfassungsstaat. Es 1St nıcht 11UTr >
dafß der demokratische Rechts- und Bundesstaat den Soz1ialstaat legıtımıert. Es 1st
auch 5 da{fß das Gelingen des Soz1alstaats den demokratischen Rechts- und
Bundesstaat legıtimıert. Wır kennen die Grenzen nıcht, jense1ts derer ıh das
Mißlingen des Soz1ialstaats auch delegıtiımıeren könnte.

Die Herausforderung

Die Natıon MUu das lernen. Es geht iıhren Wohlfahrtsstaat. Und CS gyeht
iıhren Verfassungsstaat. Die Natıon mu mehr Wıssen und mehr Rationalıität wol-
len Die Natıon: das sınd der Staat un also die Menschen, die 1in ıhm
Verantwortung tragCnN, und die Gesellschaft, die sıch 1ın diesem Staat vertaflßt hat
Die Gesellschaft, die sıch viel darauf zugute hält, da{fß S$1e eıne

Wissensgesellschaft ISt, mu{ einsehen, da{fß das auch und yerade tür dıe Praxıs des
Wohltahrtsstaats oilt. Die Politik ıhres Staats hat die Verantwortung, der rationalen
Selbstentfaltung des Wohlfahrtsstaats eınen Platz geben.

Der wichtıigste Partner 1St dabe1 die Wissenschaftt. S1e mMuUu Polıitik und
Gesellschaft davon überzeugen, da{fß er nıcht mehr LL1LUT arum geht, die konkrete
Gestaltung des Wohlftahrtsstaats dıskutieren, sondern darum, das 5System dıs-
kutıieren, W1€ wohlfahrtsstaatliche Politik gemacht werden soll ber die
Wissenschaft mMUu auch Jjenes Wıssen un jene Rationalıtät leisten, dıe Gesellschaft
und Politik dabe1 brauchen. [ )as eınen Aufbruch 1n der Wissenschaft
VOTaUS eın Nachdenken ber die Möglichkeiten und Notwendigkeıten
wohlfahrtsstaatlicher Forschung, eıne (l Fähigkeıt und Bereıitschaft, S1€e
eisten. Vor allem eıne GCu«C Dichte einschlägıger Forschung und Lehre Und

eiınen Autbruch überall dort VOraus, Wissenschaftt ermöglicht un:

organısıert wırd be] den Universıtäten, den Wissenschaftsminıisterien, den
Forschungsorganısationen, den Stiftungen. Es wırd VOT allem auch Ideen
bedürten, die Zusammenarbeıt der Forschung AaNZUFESCH und einzurichten
der interdisziplınären Zusammenarbeıt, der Zusammenarbeıt VO Theorıe und
Empıirıe, der Zusammenarbeıt auch VO Forschern unterschiedlicher Wertorien-
tıerung. DDenn 1Ur annn die Wissenschaft auch 1Ur versuchen, übergreifen-
den, kohärenten Ergebnissen kommen.

och wırd das nıcht enugen. Als Gegenüber des treien Spiels der wissenschaft-
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lıchen un der wiıssenschaftstragenden Kräfte mü{fßte A eıne Institution yeben,
dıe der Allgemeinheit dieser Aufgabenstellung und der Objektivität ihrer Wahr-
nehmung ın besonderer Weıse verpflichtet ware.

Di1e Aufgabe dieser Instıtution mü{fßte die vesamthafte Analyse der Sıtuation und
der Wirkungen des Wohlfahrtsstaats, deren Bewertung und der Entwurtf VO

Optionen der weıteren Entwicklung Se1IN. Sıe müf{ftte die isolierte Wahrnehmung
partıkularer Probleme und dıe isolierte Bewertung partıkularer Lösungen autfbre-
chen und ihre Darstellung, ıhre verstehende Erklärung un ıhre Bewertung 1n
umfassende Zusammenhänge stellen. Sie mülftte auch dıie Belange aufgreifen, die
nıcht organısıerbar sind, und die Belange, die AaUS welchen Gründen auch immer

nıcht die Autmerksamkeit des politischen und des rechtlichen 5ystems tinden.
Vor allem aber müfste diese Instıtution die Kontinultät der Diskussion vewähr-
eısten. Sıe mü{fste dıie Brechung der soz1alen Politik durch den Zeıttakt der
Demokratie ausgleichen.

Die Instıtution müuüfste auch den nOorMaAatıven Hıntergrund des Wohlfahrtsstaats
offenlegen. S1e muüuü{fste die innere Vieltalt und die Wıdersprüchlichkeit dieses 11OT7-

matıven Hıntergrunds enttalten un ZuUur Geltung bringen. Die Instıtution sollte
sıch 1n geeıgneten Vertahren miıt Betroffenen, Sachverstand und polıitisch
Verantwortlichen auseinandersetzen. S1e mü{fÖte Händen der Politik un!: der
Offentlichkeit berichten un: ogrundsätzliche Empfehlungen für die weıtere Politik
aussprechen. Ö1e muüuüfÖte durch ein besonders qualifiziertes Verfahren der Bestellung
legıtımıert se1IN. Ihre Unabhängigkeit müfste gvewährleistet se1n.

Dıiese Institution dart die Entscheidungen, die 1mM demokratıischen, rechtsstaat-
lıchen un: bundesstaatlichen 5System treffen sind, nıcht vorwegnehmen. ber
S1e könnte un muülf{ite der Politik, der Verwaltung un den Gerichten helfen, rich-
tıge Entscheidungen tretfen. S1ıe könnte un muüfte der Offentlichkeit helfen, dıe
Politik richtig einzuschätzen. Und S1€e könnte und müfste die Verantwortung all
derer schärfen, dıe 1n Politik un Gesellschaft der Gestaltung un!: der Praxıs des
Wohlfahrtsstaats mıtwirken. Diese Institution würde die Lücke schließen, die
das Grundgesetz otfen gelassen hat, ındem CS 1U  _ der Demokratie, dem Rechtsstaat
und dem Bundesstaat Struktur un: Stimme vab und iıhnen den Soz1alstaat als
Objekt Te: Demokratie, Rechtsstaat un: Bundesstaat würden besser
befähigt, iıhrer Verantwortung tür den Wohltahrtsstaat gerecht werden. Und der
Wohlfahrtsstaat würde eıne eigene Stimme bekommen. Die 1n diesem Punkt unter-
tıge Verfassung würde damıt fert1g. Sıch die Instiıtution als eın Verfassungsorgan
vorzustellen, ware konsequent.

och diese Instıtution braucht ein breıtes und vielfältiges aktives wıssenschafrtli-
ches Umtfteld. S1e ann 6S nıcht Alles usamme aber braucht eine
Gesellschaft und eıne Politik, die erkennen, da{ß der Wohltahrtsstaat, Z7Wel
Jahrhunderte ach seiınen ersten Anfängen un: eın halbes Jahrhundert nach dem
Neuanfang der Nachkriegszeit, e1ines ratiıonalen 5ystems hınter dem 5System bedarft.
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